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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XX über die Gewährung eines Kredites der 
Oesterreichischen Nationalbank an die tür

kische Notenbank 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Die Oesterreichische NationaLbank wird 
ermächtigt, der türkisch.en Notenbank (Türkir-e 
Cumhur.iyet Merkez Bankasi) einen Kredit im. 
Höhe von 15 M]ll. US-Do1lar mit einer Laufzeit 
von 20 Jahren (5 Jahre tilgungsfr.ei) sowie einer 

Verzinsung in Höhe von 4 v. H., '!'ierechnet pro 
Jahr, zu gewähr,en. ' 

\ 

§ 2. Die Oesterreichische Nationalbank ist 
ber.echtigt, ihre aus diesem Kredit ents·tehende 
Forderung als Deckung des Gesamtumlaufes (§ 62 
Abs. 1 des Nationalbankgesetzes 1955, BGB!. 
Nr. 184) in ihre Aktiv.en einzustellen. 

§ 3. Mit der VoHziehung dieses Bundesg,esetzes 
ist ,der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Erläuterungen 

Die Türkei zählt zu den am wenigsten ent
wickelten OECD-Ländem und benötig~ die 
Unterstützung anderer OECD-Staaten zur üb.er
windung der wirtschaftlichen Schwieri,gkeiten. 
österreich hat die Türkei wiederholt mit Regie
rungsk1"editen und Umschuldungen unt·erstützt. 

Unt.er den wi1"tschafdichen Problemen hat die 
ZahlungshilanzsitJUation besondere B.edeutung. 
Eine schnelle Hilfe ist notwendig; um der türki
schen Wirtschaft die notwendigen Importe, ins
besondere von Rohmaterial, zu ermöglichen. 

Zur A1uf1"echterhaltung demokratischer Ver
hältnisse vn der Türkei wurde von der Bundes
r.epublik \Deutschland, Frankreich, dem Vereinig
ten Königreich und den USA bei der Gipfel
konferenz von Guadeloupe eine Hilf'saktion in 
die Wege geleitet, an der sich neben den genann
tim Ländern bisher österreich, Belgi·en, Kanada, 
Dänema1"k, Finnland, Italien, Japan, Luxemburg, 
Norwegen, die Niederlande, Schweden und die 
Schweiz beteiligen. 

Als weitere Hilfsmaßna-hmen zu' Gunst·en der 
Türkei sind außerdem eine SOßlderhilfe der 
Europäisch.en Gemeinschaften, Projekthilfen der 
Europäisch.en Entwicklungsbank, Programm- und 
Projektfinanzierungen der Weltbank, ein Bei
standskr.editabkommen mit dem Lnternationalen 
Währungsfonds sowie Kreditgewährungen und 
-umschuLdungen privater Banken anzuführen. 

über,dies wU1"den von einer Arheitsgrmppe des 
bECD-Türkeikonsortiums veI1bindliche Richt
linien für die Umsclmldung von öffentlichen 
Krediten und garantierten Exportkrediten be
schlossen. 

österreichisch·erseits wurde der gegenständliche 
Zahlungsbilanzkredit in Höhe von 15 Mill. US
Dollar mit einer La-ufzeit von 20 Jahren (wovon 
5 Jahre tilgungsfr.ei sind) und einem deutlich 
untier dem Marktniv·eau liegenden Zin9satz und 
weiters eine entsprechende Beteiligung an der 
Umschuldungsaktion im Rahmen des TürKei
konsortiums ~n Aussicht gestellt. Darwber hinaus 
soll die Exportkreditlinie um his zu\ 20 Mill. US
Dollar erhöht werden. Im Zuge d~eser im Rahmen der OECD durch

g.efüthrten Hi,1fsaktion wurden von diesen Län
dern bis jetzt insgesamt 961 Mill. US-Dollar an Zu § 1: 
begünstigten Krediten, Geschenken und garan- Die in Aussicht g;estellte ZaMungsbilanzhilfe 
tier'ten Exportkr.editen zugesagt. ' für die Türkei soll in Form eines Kredites der 
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Oesterreichischen Nationalbank an die türkische. Zu § 2.: 
Notenbank . (Turkiye <=umhuriyet Merkez Da diese langfristige Kredi1:gewährung an die 
Bankasi) gewährt w.er.den. Hiezu wäre die Oester- türkische Notenbank ohne Einschaltung einer 
reichische Natlionalbank gesetzlich zu ,ermächtrgen. internationalen Binrichtung im Sinne des§ 3 des 
Die Zuzählung w.urde wie bei aUen Geberländern Nationalbankgesetzes 1955 erfolgen soll, bedarf 
von einer Einigung der Türkei mit Idem Inter- die Oesterreichische Nationalbank einer g,esetz
nationalen W:ihrungsfonds über ein Beistands- lichen Ermächtigung zur Einstellung der aus 
kreditabkommen abhängig gemacht. Diese Bini- dies,er Kr,editgewährungentstehenden Forderung 
gung ist am 19. Juli 1979 erzielt wO!1den. als Deckung des Gesamtumlaufes in ihre Aktiven. 

Kostenberechnung 

. Dem Bund erwachsen aus der Durchführung 
des im Entwurf vorliegenden Bund.esgesetzes 
keine Mehrkosten. 
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